
n,Förderverein Freiwillige Feuerwehr Neuenhff gen e.Y."

§atewng

Varwort:

Als Crundlage eigener Betätigung ist es der Feuer$/ehr einer Gemeinde gestattet nach § i6
BSchHLG des Landes Brandenbnrg einen Yerein zur Förderung des Feuerwesers zu
grtinder.

§1
H**ae, §itu EEEId Reeht*f,srrsl

t. Der Yerein trägt den Namen: ,§örderverein Freiwillige Feuerwehr Neuer:lragen e.V."
2. Der Sitz des Vereins ist 15366 Neuenhagen bei tserlin, L,&nefuwr§trs$sS-
3" fuGixichtssfxlrd i* da* Arstsg€riüht §tra*fug hssr,- Fm*&art {k}

§2
Zweck des Yereüns

I . Der,,Förd€iverein Frriwillige FeuerwehrNeuerhagefl e.V." hat die Äufgabe:
a) das Feuerwehrwesen in der Gemeinde Neuenhagen zu fördern,
b) flir den Brandschutzgedaaken zu werben,
c) interessierte Bürger der Gerneinde für die Feuerwehr zu gewinaen.
d) die Jugendfeuerwelr zu fürdern,
e) dic Kameradschaft und Tradition der Freirililligen F*ue.rwehr zu pflegen,

Q den Feuerwehrspart zu tbrdsrn sowie
gi,die kr.haffi*ry uud den. E*r*tt von histürisehe{ Feuen*rehrkskxik r,n ffrdmn"

2 . Der Verein verfolgt ausschließlich rmd unmifielbar gemeinnü,tzige Zwecke im Sinne der
Vorschrif,tea des dritten Abschnittes des zweiten Teiles der Abgabenordnung *Aü L977-
vom 16. Mlärz 1976 in der jeweils gültigen Fassung. Der Verein ist selbsttros tätig, er verfolgt
nieht in erstff Linie eigeawirtschaftliche Z.w*cka" Mittel des Yereins därfen nur ffir die
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen
aus Mifleln des Vereines.

3 . Es darfkeine Perso* durch Ausgaben, die dem Zweck des Yereins fremd sind oder durch
unverhältaisrnäßig hohe Vergiitungen begünstigt werden.

4 . Politische und roligiöse Betätigungen sind untersägt.
5 . Iler Verein verhäIt sich tarifi'roheitlich neutral-



§3
ft{itglüeds*haft

tr . Jeder Kamerad der Freiwilligen Feuenvehr Neuenhagen kann Mitglied ctes

,,Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Neueahagen e.V"'o rrymden. Jsdes ordsntliche
Mitglied hat eine §timme"

2 . Jede volljährige Bürgerin uad jeder volliährige Bärger k*nn bei Anerkenaurg dieser
§atzung Mitglied des,,Fördervereiäs Freiwillige FeuerwehrNeuenhagen s.Y." werden.
Ilie Mitglieder sollen msglichst Bürger der §emeiede Neaenhagea sei* oder ia
Neuenhagen arbeiten.
tsei minderjährigen Bürgern ist die Zustimrsn*g des gesefzlichen Yertreters nctwendig"

3 . Sie Jugendfeuerwehr wird durch den Jugendfeuerwehrwart verfreton.
4 " Fördernde Mitglieder des ,§ördervereins Freiwilligc FeilcrwelrNeuenhagon e.V""'können

natilrliche und juristiseh* Fersonen werde*, die diese satzu*g anerkennen.
Färderncle Mitgtieder traber kein Stimmrscht.

5 . Iler,,Förderverein Freiwillige Feuerwehr Neucnhagen e.v." überträgt eine
Ehrenmitgliedschaft an vsrdienstvolla Mitglieder ader Bärge,r nach mehrheitlich*r
Eeschlussfassung in der Mitgliederversamanlung.
Ehrenmitglisder haben kein Stimmresht-

6 ' Die Mitgliedsehait ist sehriftlich gegonüber dsm Vorstaud au erklärs$, der ütrer
die Aufirahme mit Stimmresht beschließt.

7 " Die Mitgliedsehäfi im ,,Förderverein Freiwillige Fe*er*'*hr Neueahagen e"V." ende{
ftxch Austritt, Ausschluss oder Tod Bie Mitgtieds*haft im Yerein ist nicht äbertragbar
und nicht vererblich.
§er Austritt kann *urzum Ende des Geschäfujahres erfolgen.
Bie Austrittserkläkt*rg muss mindeste*s drei kienets vorher sshriftlich beim V-crstrand
erklärt werden.
Der Ausschluß kann erfolgen, wern ein Mitglied der §afzung des Vereins wiederhatrt
zuwiderhandelt, Beschlässe der Mitgliederversamrniung nicht befolgt ader seine pfiichten
nicht erfüllt.
Der AusschlulS bedarf der Mehrheit der Mitgliederversammlung.
Bei Ausschluß erltischen aile vermögensrechtlichen Ansprüche.

§4
S-*eh€e ä:§d Pf?äc§atexs d*r &&äägEäeder

I . Die Mitgliederhaben das Recht
ai am Vereinsiebefl teilzunehmen, an Entscheidungen mitzuwirken, Anträge zu st*llen

und Yorschläge einuubringen,
b) in die Organe gewählt zuwerden und diese zu wählen, soweit sie das tr8. Lebensjahr

vollendet habeu,
c) die zur Yerfügung stehenden materiellen und finanziellen Mittel iltr Rahmen der

§atzung zu n*tzen,
di Aufurndungen für den Yerein erstattet zu bekommen,
*) Prot*koüe der Mitgiiedervers*:,*rxlu*g sinz*sshffi .



? . Die Mitgiiedar haben die Ffiicht
a) die §atzung zu achten und die Ziele und Aufg*ben des Verei*s zu erfüllen,
b) die Beschlüsse d*s Vors"[andes und der Mitgliederversarnrnlung eu crfüllea,
c) die Wahlfttnkiian z* erflili*n,
d) die beschlossenen Mitgliedsbeiträge zu entricht*n.

rlE

§3
Iväitgiied erv *rs& rxl Erä I w ffi g

1 - Das höchste Organ des ,,F$rderverei*s F'reiwillige Feuerwehr Neuenhagen e.V." ist die
Mitgliederversarnmlung. §ie findet mindestens einmal jährtich statt. §ie ist vom Vorstand
mindestens 4 'Sfochen vorher unter Mitteilung der Tagesordnuag schriftli*h einzuberufen"

? . Die Mitgliederversammluag ist eifizuberufen, wena mind*stens ein Zehntel der
wahlberechtigten Mitglieder dies unter Ang*b* der Gründe schriftiich vom Vcrstand fardsrt.

3 . Die Mitgliederversammlung wird vom Varstand geleitet" Si*i* kklsssffiig *vmrn sie
wrryiwB&emuitß eirkr:&n wsffid§$ ist, arf dis Änzahl dm m'scheärmnd*s Xdlqlle*er k*n:nrt

,1',s511s{5fu{:s41'§esch}üsse werde* rnit einfacher Me}rheit gefassg sawoit diese sxzuag nielits
anderes vorschreibt.
§atzungsändenrngeü bedürlen &er 213 - fufehrh*it der Stimr$en der anwesenden Mitglieder.

4' . Über den Yertauf der Mitgliederversarnrnl*ng ist ein Protck*trieu {ühren, das vcm
Vorstandsvorsitzenden uad dem Prstok*llführsr z$ r.*rters*hreibsn ist Bas protakoll ist
allüubewahrs*,

5 . üis Mitgliedervrrsammltmg *irrmt f*lgerrde Artrgaben walr:
ai sie wählt die Mitglieder des Yorstandes und des Finanzausschilss sowie die Beiträge u.ä.,
b) sie setzt u*d entscheidet über wesentlicbe Angelegenheiten des Vereins und dessen

Jahresaufgabefi,
c) sie setzt die Mitgtiedsbeiträge fest,
d) sie besehlie$t über §atzungsäirderungen,
e) sie beschließt ub,er Ehrenmitgliedschaften und über den Aussehluss v*n Mitgliedem.
§ sie entlastst den Yorstand naeh Abgabe des Tätigkeitsberictrtes und des Kasäberiohtes.

§6
Vorstand

Der vorstand des,,Fördervereins Freiwillige FeuerwehrNeuenhagen e.v... ist
geschäftsffihrend. DerYorstand wird ftr die Dauer von 4 Jahren gewähtt. Er besteht
grundsätzlich aus sieben Mitgliedem und be*etzt folgende Funktionen:
a) VorstandsvorsiEender
b) Stellverhetender VorstandsvorsiEender
c) Jugendwaü
d) Schatzmeister
e) Sprecher der aktiven Miglieder
f) §clnift fittxer uud Pressesprecher
g) Vertreter der Alters- und Ehrenabteilung
h) Der Wehrführer sein Stellverteter sowie der Jugendfeuerwehffiart sind geborene

Mitglieder des Vorstande§.



2 . Der Ycrstandsvorsitzende und der Steilvertreter des Vorstandsv*rsitzenden vertreten den
Verein nach §26 BGB nur gemeinsam.

3 . Dsr Vorstand hx falgende Ä*fgaben:
a) Ausftihnrng der Beschlässc der Mitglfuderversamml*ng.
b,) Geschäftsfi.rhrung,
*) I*fomrarim der Mitgti*xier äber Beschiässe,
d) mindestens 4'mal im Jahr zu tage&
e) jahrlich den Tätigkeitsbericht zu eraibeiten und derMitgliederversammlung vcrrxlegen,
§ jährlich vom §chatzmeister eiaea Finanzbericht abzufcrder*,
g) zu speziellen Problamsn Faehausschüsse unter Leitung eines Yorstandsmitgliedes zu

bem&n rurd deren Tätigkeitsberichte etrtgegsn zu nehrnen"
tr) er ist beschlussfühig, wenn 213 de* Vcrstandsrnitgtieder ariwesend sind und beschlielJt

mit einfacher Mehrheit"

§?
Ka ssenprtifu n gse ussch u s§

I " Der Kassenprüfungsaussch*ß k<xrtrolliert die ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzen.
Er ist unabhringig vom Yarstand und bosteht aus drei Mitgliedem. Der Vorsitzende des
Kassanprüfungsausschuß wird v*n diessfi Mitgliedem bestimmt" Er nimmt aü den Taglmgen
des Vereinsvarstandes mit beratender Stirnrne tsil.

2 . Der Kasseaprü&rngsausschuss wird für dis Daue.r vor vierJahren vor der
Mitgliederversammlung gewählt. Der Vorsitzende erstattet der Mitgliederversammlung
jährlich Bericht"

§8
Geschäftsflihrung

I " Das üeschäfujahr ist das la*fende Kalenderjahr.
2 . Die Tätigkeit aller Srgane des Vereins ist etreuffnrlieh.
3 . Entstehende Au{wendungen bzw. Schäden der Mitglieder des Vereins werden ersetzt,

soweit dies in den Rechtsvorschri_{tsn festge}eg ist.
4 . Überdurchschnittliche Aufuendungen derMitgliederdes Vsrstandes ksnnen nach

Nachweis, entsprechend den h{öglichkeiten, extattet werden. Näheres fuestirrrmt
die Fi*anzcr*nung"

§e
Finanaen

1 . Die Einnahmen des Vereins bestehen aus:
a) Mitgliedsbeiträgen,
b) Beiträgen ftrdernder Mitglieder.
c) §penden ucrd artderen Zuwendungen

? " Die Mittel dürfen ausschlieflIich ftir die in der §aaung vorg*sehenen Zwecke, zur Erreichung
der ziele und Erfüllung der Aufgaben des vereirts ausgegeben werden.



3 . Über alle Einnahmen und Ausg*ben ist eirr Nachweis zu führen. §ie sind im Kassenbuch
zu registri*re*"

4 . Die Mitgtiedsbeitr*ige siü*,f§M*§k ffillig" Über die H$he e*tssheidet die
Mitgliederversamrnlu*g. §ie kann den Ycrstand ermächtigen, Rentnar:, §chü}e,rn.

Arbeitslasen u*d §tudenten die §eiträge ganz *der teilweisc zu erlassen-

§18
Materielle Foxds

t . Ubcr die r*äterietlen Fands des Vereks'wird eia Naehweis geführl

§11
Autlösung des Yereins

1 . Der Verein kann sich durch Beschluss der Mitgliderversammlung auflösen. Fär den
Auflösungsbeschluss ist eine Mehrlreit vanUS aller Mitglider erMerlich.

2 . Bei der Auflösung des Vercins oder bei Wegfall des im § 2 der Sakung festgelegten
Zweeh trIlt&sYermögenan die Gemeisde Nenenh4gerq die esunmitrclbär
und ausschließlich ftr gwneinnfuige Zweckc den Frreiwilligen FarcrretrN$aftag;€n
zuverwsrdqrhd.

§12
§chlussbestim m ungen und Inkrafttreten

Dime §akrmg des .Föndrrereins Freiwilligc Feuenvetrr Neuenhagan e-Y.* wunde auf der
Grtindungsversammlungam(X.lt.l99tbechlosssrküreffiffiIffiSt e.''


